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Vernehmlassungsantwort 
15.410 Pa.Iv. de Buman. Mehrwertsteuer. Dauerhafte Verankerung des Sondersatzes für Be-
herbergungsleistungen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 7. November 2016 hat uns die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nati-
onalrates eingeladen, zum Vorentwurf zur unbefristeten Weiterführung des MWST-Sondersatzes von 
3,8 Prozent Stellung zu beziehen. Für die uns eingeräumte Gelegenheit zur Meinungsäusserung und 
für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens. Eine Minderheit der Kommis-
sion möchte den Sondersatz befristet weiterführen, und zwar bis Ende 2020. 

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt 250 

Verbände und gegen 300'000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste 

Dachverband der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingun-

gen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. 

Verschiedene unserer Mitglieder haben direkt Stellung bezogen. Die Meinungsäusserungen sind un-

terschiedlich: Die Beherbergungsbranche setzt sich mit Vehemenz für eine unbefristete Verlänge-

rung ein, andere Mitglieder befürworten eine Befristung. In der Beilage erhalten Sie die Vernehmlas-

sungsantwort unseres Mitglieds, der Chambre vaudoise des arts et métiers, die sich für eine zehn-

jährige Verlängerung des Sondersatzes ausspricht. 

I. Antrag 

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv unterstützt weder den Mehrheits- noch den Minder-

heitsantrag, sondern befürwortet den Kompromissvorschlag der Chambre vaudoise des arts 

et métiers: Verlängerung des Sondersatzes um 10 Jahre. 

Frage 1: Ja zum Sondersatz über das Jahr 2017 hinaus. 

Frage 2: Nein zur definitiven Verankerung, Verlängerung nicht um drei, sondern um 10 Jahre. 
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II. Begründung 

Der sgv anerkennt die Schwierigkeiten der Beherbergungsbranche. Besonders genannt seien das 

teure Kostenumfeld, der starke Schweizerfranken und die starke Konkurrenz ausländischer Ferien-

anbieter, die zum Teil staatlich unterstützt und gefördert werden sowie die schwierige und unsichere 

politische Grosswetterlage (EU-Krise, Terrorismus etc.). In den ländlichen Regionen und im Bergge-

biet treten diese Problem besonders akut zu Tage, so dass sich dort die Beherbergungsbranche in 

einer speziell schwierigen Situation befindet. Aus diesen Gründen wäre der aktuelle Zeitpunkt sicher 

denkbar ungünstig, auf eine Weiterführung des Sondersatzes für die Hotellerie zu verzichten. 

Zwei Gründe sprechen allerdings gegen eine dauerhafte Verankerung des MWST-Sondersatzes in 

der Bundesverfassung. 

 Erstens setzt sich der sgv nach wie vor mit Nachdruck für die Einführung des MWST-

Einheitssatzes ein. Dies wäre eine der der wirkungsvollsten Massnahmen zur notwendigen Dere-

gulierung und würde die ganze Wirtschaft mit hunderten von Millionen Franken jährlich entlasten. 

Die dauerhafte Verankerung des MWST-Sondersatzes wäre ein Schritt in die falsche Richtung, 

sozusagen weg vom Einheitssatz, die Voraussetzungen für eine Vereinfachung der MWST wür-

den verschlechtert. 

 Zweitens gibt es auch andere Branchen in der Schweiz, die ebenfalls in einer schwierigen Situa-

tion sind und von keinen vergleichbaren Sonderbegünstigungen profitieren. Als Beispiele seien 

die Textilbranche oder die Papierindustrie genannt, die auch einem raschen Strukturwandel un-

terworfen sind. Es widerspricht der sgv-Strategie, Strukturen mit staatlichen Massnahmen zu ze-

mentieren. 

In Analogie zur Neuen Finanzordnung 2021 erscheint es uns sinnvoll, den Sondersatz für die Beher-

bergungsbranche periodisch einer Prüfung zu unterziehen und kritisch zu hinterfragen, ob sich die 

Massnahmen noch rechtfertigen. Der von der Minderheit vorgeschlagene Zeitrahmen von drei Jah-

ren erscheint uns allerdings zu kurz. Um für die betroffene Branche mehr Rechtssicherheit zu schaf-

fen und auch die Verwaltung und die Politik vor zu häufigen Überprüfungen zu verschonen, unter-

stützen wir den beiliegenden Antrag der Chambre vaudoise des arts et métiers, den Sondersatz nicht 

um drei, sondern um zehn Jahre zu verlängern. 

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
 
 
 
 
Hans-Ulrich Bigler Henrique Schneider 

Direktor, Nationalrat Stellvertretender Direktor 
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